
Immobilienstrategie







• Förderstufe 1: Gebäude, die dienstlich benötigt werden und bereits vor 
Inkrafttreten dieser Regelung aus Kirchensteuermitteln gefördert wurden, für die
aber noch keine Immobilienvereinbarung erarbeitet oder durch das 
Erzbischöfliche Generalvikariat gegengezeichnet wurde, sowie Gebäude, für die

eine Immobilienvereinbarung erarbeitet wurde, welche zu einer Reduzierung der
kumulierten Bruttogeschossfläche von weniger als 20% führt.  Förderrahmen: 20% -
50%



• Förderstufe 2a:  Gebäude, für die eine Immobilienvereinbarung erarbeitet wurde,
welche zu einer Reduzierung der kumulierten Bruttogeschossfläche von mindestens
20%, aber weniger als 30% führt. 

  Förderrahmen: 40% - 60% 
• Förderstufe 2b:  Gebäude, für die eine Immobilienvereinbarung erarbeitet wurde,

welche zu einer Reduzierung der kumulierten Bruttogeschossfläche von mindestens
30% führt. 



  Förderrahmen: 50% - 70% 
• Förderstufe 3a: Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs einer 

Immobilienvereinbarung, die als Schwerpunktobjekte im Pastoralen Raum festgelegt
und durch das Erzbischöfliche Generalvikariat anerkannt wurden.

• Förderstufe  3b:  Gebäude,  die  durch  das  Erzbischöfliche  Generalvikariat  als
diözesane Schwerpunkte festgelegt oder ausgeschrieben wurden.   Förderrahmen:
70% - 90% 







Der  Gesamtpfarrgemeinderat  hat  sich  über  die  Immobilienstrategie  des
Erzbistums  Paderborn  und  die  zugehörigen  Richtlinien  und  Verfahrensschritte
informiert.  Nach  ausführlicher  Beteiligung  und  Beratung  beschließt  der
Gesamtpfarrgemeinderat  für  die  Kirchengemeinden  des  Pastoralen  Raumes
Pastoralverbund Hagen-Mitte-West, ein Immobilienkonzept zu entwickeln.
Dafür wird die Unterstützung des Teams Immobilienberatung des Erzbischöflichen
Generalvikariats Paderborn beantragt. 


